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(«)  Drehteller  als  Sitzfläche  für  Behinderte. 

©  Eine  Drehplatte  (14)  ist  auf  einer  längeren  Bo- 
denplatte  (12)  längs-verschiebbar  gelagert. 
Die  Bodenplatte  (12)  weist  eine  Anzahl  über  deren 
ganze  Breite  reichender  Quernuten  (46)  auf,  zwi- 
schen  denen  am  Boden  und  der  Deckseite  der  Bo- 
denplatte  (12)  Gelenkstege  (48)  gebildet  werden,  um 
die  benachbarten  Streifen  der  Bodenplatte  (12)  rela- 
tiv  zueinander  verschwenken  zu  können.  Die  Boden- 

14  f   . 3 6  

platte  (12)  bildet  im  Bereich  der  Gelenkstege  (48) 
ein  Gliederband  mit  federnder  Rückstellwirkung.  Die 
Drehplatte  (14)  weist  einen  zentralen  Bolzen  (36)  auf, 
der  von  einer  Verriegelungsstellung  in  eine  Entriege- 
lungsstellung  und  umgekehrt  bewegt  werden  kann. 
In  der  Verriegelungsstellung  greift  der  Bolzen  (36)  in 
ein  Loch  (30)  der  Bodenplatte  (12)  und  verhindert 
ein  Verschieben  der  Drehplatte  (14). 
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Die  Erfindung  betrifft  einen  Drehteller  als  Sitz- 
fläche  für  Behinderte,  mit  einer  Drehplatte,  die  auf 
einer  Bodenplatte  drehbar  gelagert  ist  und  mittels 
einer  vorgesehenen  Schiebeplatte  in  einer  Schiebe- 
führung  der  länglichen  Bodenplatte  zwischen  zwei 
Endstellungen  hin-  und  herbeweglich  geführt  ist, 
wobei  die  Bodenplatte  in  mehrere  Abschnitte  unter- 
teilt  ist,  welche  um  quer  zur  Längsrichtung  der 
Bodenplatte  verlaufende  Achsen  relativ  schwenkbar 
sind. 

Drehteller  dieser  Art  sind  bekannt  (DE-U- 
9113964).  Die  Bodenplatte  besteht  aus  einer  An- 
zahl  Einzelgliedern,  von  denen  jedes  mit  den  be- 
nachbarten  Gliedern  durch  über  die  ganze  Breite 
der  Bodenplatte  reichende  Gelenkbolzen  scharnier- 
artig  verbunden  sind.  Da  die  Schiebeführung  sich 
nur  im  Mittelbereich  befindet,  müssen  2  Gliederty- 
pen  hergestellt  und  montiert  werden.  Das  Ergebnis 
ist  ein  Gliederband,  das  sehr  flexibel  ist,  sich  z.B. 
rollen  läßt  und  keinerlei  Steifigkeit  aufweist.  Da  es 
sich  jeder  Unebenheit  anpaßt,  läßt  sich  die  Dreh- 
platte  bei  auf  unebenem,  z.B.  welligem  Untergrund 
aufliegender  Bodenplatte  nicht  verschieben.  Abge- 
sehen  von  den  hohen  Montagekosten  besteht  auch 
der  Nachteil,  daß  sich  Schmutz-  und  Fremdkörper 
in  den  vielen  Gliedergelenken  festsetzen  können 
und  eine  Reinigung  nicht  einfach  ist.  In  den  Schie- 
beendstellungen  läßt  sich  die  Drehplatte  nicht  ge- 
gen  ein  unerwünschtes  Verschieben  sichern,  was 
aber  für  Behinderte,  die  auf  der  Drehplatte  stehen 
oder  sitzen,  erwünscht  wäre. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  den  Drehteller 
der  eingangs  genannten  Art  unter  Vermeidung  sei- 
ner  Nachteile  zu  verbessern. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch 
gelöst,  daß  die  Bodenplatte  als  einstückiges  Kunst- 
stoffteil  ausgebildet  ist  und  zwischen  je  zwei  relativ 
schwenkbaren  Abschnitten  eine  von  der  Bodenflä- 
che  der  Bodenplatte  ausgehende,  einen  Gelenk- 
steg  erzeugende  Quernut  vorgesehen  ist,  die  sich 
über  die  ganze  Breite  der  Bodenplatte  erstreckt. 

Die  einstückige  Bodenplatte  wird  vorzugsweise 
in  einer  Form  als  Spritzgußteil  hergestellt.  Der  nicht 
von  der  Drehplatte  besetzte  Teil  der  Bodenplatte 
kann  somit  um  den  Gelenksteg  aus  der  Ebene  der 
Bodenplatte  herausgeschwenkt  werden.  Für  einen 
Badelifter  muß  der  freie  Teil  der  Bodenplatte  ent- 
sprechend  der  Steilstellung  der  Seitenklappen  an 
der  Sitzplatte  des  Badelifters  stark  nach  oben 
schwenken  können.  Dem  trägt  die  Anordnung  der 
Gelenkstege  im  Deckbereich  der  Bodenplatte 
Rechnung.  Die  Breite  der  Quernuten  erlaubt  aber 
auch  eine  Abwärtsbiegung  der  Bodenplatte,  sodaß 
sich  diese  der  Kontur  einer  Matratze  eines  Kran- 
kenbettes  anpassen  kann. 

Die  Erfahrung  hat  gezeigt,  daß  in  jeder  Längs- 
hälfte  der  Bodenplatte  eine  Gruppe  von  drei  paral- 
lelen  Quernuten  eine  ausreichende  Verformbarkeit 

der  Bodenplatte  gewährleistet. 
Eine  Weiterbildung  besteht  darin,  daß  sich  die 

Drehplatte  vorzugsweise  in  beiden  Schiebe-End- 
stellungen  gegen  Verschieben  sichern  läßt.  Prinzi- 

5  piell  reicht  es  aus,  die  Arretierbarkeit  des  Drehtel- 
lers  in  nur  einer  Endstellung  der  Verschiebebahn  in 
der  Bodenplatte  und  auch  die  Gelenkigkeit  in  nur 
einer  Längshälfte  der  Bodenplatte  vorzusehen.  Die 
Bodenplatte  muß  dann  für  jeden  Anwendungsfall 

io  mit  bestimmter  Orientierung  positioniert  werden. 
Durch  eine  spiegelsymmetrische  Ausbildung  beider 
Längshälften  der  Bodenplatte  entfällt  die  Notwen- 
digkeit  auf  die  richtige  Orientierung  bei  der  Positio- 
nierung  zu  achten. 

75  Anhand  der  Zeichnung,  die  ein  Ausführungs- 
beispiel  darstellt,  wird  die  Erfindung  näher  be- 
schrieben. 

Es  zeigt: 
FIG.  1  eine  teilweise  geschnittene  Längsan- 

20  sieht  des  Drehtellers, 
FIG.  2  eine  Draufsicht  auf  den  Drehteller, 
FIG.  3  eine  vergrößerte  Schnittansicht  der 

zentralen  Arretiereinrichtung  des 
Drehtellers,  und 

25  FIG.  4  eine  horizontale  Schnittansicht  längs 
der  Linie  4-4  der  FIG.  3. 

Ein  Drehteller  10  weist  eine  Bodenplatte  12, 
eine  Drehplatte  14  mit  Polsterauflagematte  16  und 
Haltering  18  auf.  An  der  Unterseite  der  Drehplatte 

30  14  ist  eine  Schiebeplatte  20  angeschraubt.  Grund- 
sätzlich  könnten  Drehplatte  14  und  Schiebeplatte 
20  auch  einstückig  ausgebildet  sein.  Die  Boden- 
platte  12  ist  länglich  und  wird  durch  zwei  Halb- 
kreisbogen  sowie  diese  miteinander  verbindende 

35  Geraden  konturiert.  Der  Durchmesser  der  Halb- 
kreisbogen  entspricht  demjenigen  der  mit  dem  Hal- 
tering  18  ausgestatteten  Drehplatte  14.  Deckseitig 
befindet  sich  in  der  Bodenplatte  12  eine  oben 
offene  Führungsbahn  22,  die  einen  T-Nut-Quer- 

40  schnitt  aufweist.  In  dieser  Führungsbahn  22  ist  die 
kreisförmig  konturierte  Schiebeplatte  drehbar  und 
verschiebbar  geführt.  Die  Schiebeplatte  20  hat 
deckseitig  einen  Durchmesser  gleich  der  lichten 
Weite  der  Führungsbahn  22.  In  der  unteren  Hälfte 

45  weist  die  Schiebeplatte  20  einen  Außenflansch  24 
auf,  der  in  eine  ringsum  laufende  Freisparung  26 
der  Bodenplatte  12  eingreift.  Die  Schiebeplatte  ist 
mittels  Schrauben  28  bodenseitig  an  der  Drehplatte 
14  befestigt.  In  der  Mitte  der  Führungsbahn  22 

50  befindet  sich  an  einer  Seite  in  der  Deckwand  eine 
Aussparung  28  (FIG.  2)  die  zum  Einführen  der 
Schiebeplatte  20  in  die  Führungsbahn  22  dient. 
Innerhalb  der  Führungsbahn  22  ist  an  beiden  En- 
den  jeweils  ein  Loch  30  in  der  Bodenplatte  12 

55  vorgesehen.  Die  Löcher  30  befinden  sich  in  der 
Längsmittelebene  und  liegen  konzentrisch  zu  den 
Halbrundkonturen  der  Bodenplatte  12. 
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Die  Drehplatte  14  und  die  Schiebeplatte  20 
haben  miteinander  fluchtende  Durchgangsbohrun- 
gen  32,  34  gleichen  Durchmessers.  Diese  Durch- 
gangsbohrungen  32,  34  liegen  koaxial  zur  Rota- 
tionsachse  der  Drehplatte  14.  In  den  beiden  Schie- 
beendstellungen  der  Drehplatte  14  fluchtet  das 
Bohrungspaar  32,  34  mit  dem  jeweiligen  Loch  30  in 
der  Bodenplatte  12.  In  der  Bohrungsanordnung  32, 
34  ist  ein  Bolzen  36  axial  verschiebbar  geführt.  Im 
Mittelbereich  weist  der  Bolzen  36  zwei  axial  beab- 
standete  Umfangsnuten  38  auf.  Von  der  Deckseite 
der  Schiebeplatte  20  her  sind  in  diese  zwei  Paare 
einander  gegenüberliegender  Vertiefungen  40  vor- 
gesehen,  in  denen  Federdrähte  42  mit  ihren  Enden 
gelagert  sind.  Je  zwei  Vertiefungen  40  sind  durch 
eine  Aussparung  44  von  gleicher  Tiefe  wie  die 
Vertiefungen  40  miteinander  verbunden.  Der  Quer- 
abstand  der  beiden  Vertiefungspaare  40,  40  ist 
etwas  geringer  als  der  Kerndurchmesser  des  Bol- 
zens  36  im  Bereich  der  Ringnuten  38.  Die  Feder- 
drähte  42  greifen  unter  leichter  Vorspannung  wahl- 
weise  in  eine  oder  die  andere  Nut  38  ein. 

Der  Bolzen  36  ist  in  FIG.  3  in  seiner  Entriege- 
lungsstellung  gezeigt.  Wird  auf  die  Matte  16  im 
Zentrumsbereich  der  Drehplatte  14  ein  abwärts  ge- 
richteter  Druck  ausgeübt,  so  weichen  die  Feder- 
drähte  42  aufgrund  der  V-förmigen  Kontur  der 
Ringnuten  38  in  die  Aussparungen  44  aus.  Der 
Bolzen  kann  sich  dann  abwärts  bewegen,  bis  die 
Federdrähte  42  in  die  obere  Ringnut  38  einrasten. 
Das  untere  Ende  des  Bolzens  36  ist  dann  in  das 
Loch  30  der  Bodenplatte  12  eingetreten  und  die 
Drehplatte  14  ist  in  der  jeweiligen  Endstellung  der 
Bodenplatte  12  schiebesicher  verriegelt.  Da  das 
Loch  30  bodenseitig  offen  ist,  kann  mittels  eines 
entsprechenden  Fingerdruckes  von  unten  der  Bol- 
zen  36  wieder  in  seine  Entriegelungsstellung  hoch- 
geschoben  und  verrastet  werden. 

Die  Bodenplatte  12  weist  in  jeder  Längshälfte 
eine  Gruppe  von  drei  parallelen  Quernuten  46  auf, 
die  sich  über  die  ganze  Breite  der  Bodenplatte  12 
erstrecken  und  von  unten  her  bis  nahezu  über  die 
ganze  Dicke  der  Bodenplatte  12  reichen,  wobei 
lediglich  dünne  Gelenkstege  48  im  deckseitigen 
Bereich  der  Bodenplatte  verbleiben.  Um  diese  Ge- 
lenkstege  48  kann  der  jeweils  nicht  von  der  Dreh- 
platte  14  eingenommene  Teil  der  Bodenplatte  12 
aus  der  Ebene  der  Bodenplatte  nach  unten  und 
nach  oben  herausgeschwenkt  werden.  Das 
Schwenkmaß  nach  unten  wird  durch  die  Breite  der 
Quernuten  46  begrenzt.  Nach  oben  ist  der 
Schwenkwinkel  unbegrenzt.  Der  freie  Teil  der  Bo- 
denplatte  12  kann  also  beispielsweise  rechtwinklig 
zum  anderen  Bodenplattenteil  abgebogen  werden. 

Bodenseitig  sind  an  der  Bodenplatte  12  mehre- 
re  Antirutschstreifen  50  angeordnet  und  vorzugs- 
weise  formschlüssig  in  entsprechenden  Bodenaus- 
sparungen  der  Bodenplatte  12  eingelassen. 

Patentansprüche 

1.  Drehteller  als  Sitzfläche  für  Behinderte,  mit 
einer  Drehplatte  (14),  die  auf  einer  Bodenplatte 

5  (12)  drehbar  gelagert  ist  und  mittels  einer  vor- 
gesehenen  Schiebeplatte  (20)  in  einer  Schie- 
beführung  (22)  der  länglichen  Bodenplatte  (12) 
zwischen  zwei  Endstellungen  hin-  und  herbe- 
weglich  geführt  ist,  wobei  die  Bodenplatte  (12) 

io  in  mehrere  Abschnitte  unterteilt  ist,  welche  um 
quer  zur  Längsrichtung  der  Bodenplatte  (12) 
verlaufende  Achsen  relativ  schwenkbar  sind, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Boden- 
platte  (12)  als  einstückiges  Kunststoffteil  aus- 

15  gebildet  ist  und  zwischen  je  zwei  relativ 
schwenkbaren  Abschnitten  eine  von  der  Bo- 
denfläche  der  Bodenplatte  (12)  ausgehende, 
einen  Gelenksteg  (48)  erzeugende  Quernut 
(46)  vorgesehen  ist,  die  sich  über  die  ganze 

20  Breite  der  Bodenplatte  (12)  erstreckt. 

2.  Drehteller  nach  Anspruch  1  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Gelenkstege  (48)  an  der 
Deckseite  der  Bodenplatte  (12)  liegen. 

25 
3.  Drehteller  nach  Anspruch  1  oder  2  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  in  jeder  Längshälfte  der 
Bodenplatte  (12)  eine  Gruppe  von  drei  paralle- 
len  Quernuten  (46)  vorgesehen  ist. 

30 
4.  Drehteller  nach  einem  oder  mehreren  der  An- 

sprüche  1-3  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
ein  Bolzen  (36)  in  einem  die  Drehplatte  (14) 
und  die  Schiebeplatte  (20)  durchsetzenden 

35  Loch  (32,  34)  koaxial  zur  Drehachse  angeord- 
net  und  axial  verschiebbar  gelagert  ist  und  in 
wenigstens  einer  der  beiden  Endstellungen  der 
Drehplatte  (14)  in  ein  passendes  Loch  (30)  der 
Bodenplatte  (12)  axial  verschiebbar  ist. 

40 
5.  Drehteller  nach  Anspruch  4  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  der  Bolzen  (36)  zwischen  zwei 
Raststellungen  axial  verschiebbar  ist,  in  denen 
er  wahlweise  mittels  einer  Federanordnung 

45  (42)  gehalten  wird  und  daß  die  beiden  Stirnflä- 
chen  des  Bolzens  (36)  Fingerbetätigungsflä- 
chen  bilden. 

50 

55 

3 



EP  0  633  010  A1 



EP  0  633  010  A1 



0  europäisches  EUROpÄISCHER  RECHERCHENBERICHT 
»atentamt  EP  94  10  0547 

EINSCHLAGIGE  DOKUMENTE 

(ategorie Kennzeichnung  des  Dokuments  mit  Angabc,  soweit  erforderlich, 
der  maßgeblichen  Teile  „__^_ 

neirmi 
Anspruch WMEUHJNG  (lnt.CI.5) 

1E-U-91  13  964  (SCHWARZ) 
r  Seite  1,  Zeile  1  -  Zeile  15  * 
'  Seite  3,  Zeile  1  -  Zeile  4;  Anspruch  1  * 

IS-A-5  068  930  (RUGGIERO) 
'  Spalte  1,  Zeile  4  -  Zeile  29  * 
'  Spalte  2,  Zeile  68  -  Spalte  3,  Zeile  59; 
Ansprüche  3-5  * 

IP-A-0  364  746  (SCHMIDT) 
<  Spalte  1,  Zeile  22  -  Zeile  28  * 
'  Spalte  2,  Zeile  1  -  Zeile  34;  Anspruch  1 

-4 

.,5 

,4 

\ b l ü / / l u  

Der  vorliegende  Recherchenbericht  wurde  für  alle  Patentansprüche  erstellt 

IV  I.V.  i  i  r,rv  v  i  i  «  •  -iv  i  ■  . SACHGEBIETE  (Int.CI.S) 
Ab  Iii 
A47K 

Recherche  nort 
DEN  HAAG 

ADScniunaaiam  aer  rcluci  lue 
1.  März  1994 Michels,  N 

KATEGORIE  DER  GEiNAININ  I  EIN  IJUKUIVltlME 
X  :  von  besonderer  Bedeutung  allein  betrachtet 
Y  :  von  besonderer  Bedeutung  in  Verbindung  mit  einer 

anderen  Veröffentlichung  derselben  Kategorie 
A  :  technologischer  Hintergrund 
O  :  nichtschriftliche  Offenbarung F  :  Zwischenliteratur 

1  :  der  trtinaung  zugrunde  iiegenae  i  neonen  uuer  \*ruiiu*ti/.c 
E  :  älteres  Patentdokument,  das  jedoch  erst  am  oder 

nach  dem  Anmeldedatum  veröffentlicht  worden  ist 
D  :  in  der  Anmeldung  angeführtes  Dokument 
I.  :  aus  andern  Gründen  angeführtes  Dokument 
&  :  Mitglied  der  gleichen  Patentfamilie,  Ubereinstimmendes 

Dokument 


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht

